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Anträge auf Gewährung eines Heizzuschusses können vom 02. Oktober 2017 
bis 26. Feber 2018 im Gemeindeamt Deutsch-Griffen eingebracht werden. 
 

Der Heizzuschuss wird nur gewährt, wenn die nachstehenden  
Einkommensgrenzen nicht überschritten werden: 
 

Heizzuschuss in Höhe von € 180,00: 
Einkommensgrenzen netto: 
Bei Alleinstehenden/Alleinerziehern  €    844,46 
Bei alleinstehenden PensionistInnen (gilt nicht für Witwen/Witwer) 
die mind. 360 Beitragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit erworben haben  €    949,00 
Bei Haushaltsgemeinschaften von 2 Personen  € 1.266,68  
Zuschlag für jede weitere Person  €    130,30 
Alleinstehende PensionistInnen mit 
 

Heizzuschuss in Höhe von € 110,00: 
Einkommensgrenzen netto: 
Bei Alleinstehenden  € 1.048,32 
Bei Haushaltsgemeinschaften von 2 Personen  € 1.441,44 
Zuschlag für jede weitere Person  €    130,30 
 

Als Einkünfte gelten alle Einkünfte aus selbständiger oder unselbstständiger 
Tätigkeit, Renten, Pensionen, Einkommen nach dem Opferfürsorgegesetz, 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung, Geld-
leistungen aus dem K-MSG (Mindestsicherung), ferner auch Familienzuschüs-
se; Unterhalts– bzw. Alimentationszahlungen jeglicher Art, Einkünfte aus  
Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Unfall-
renten, Opferrenten, Leibrenten, Lehrlingsentschädigungen sowie Stipendien 
und Kinderbetreuungsgeld. 
 

Nicht als Einkünfte gelten Familienbeihilfen, Naturalbezüge, Kriegsopferent-
schädigung, Pflegegelder und die Wohnbeihilfe. 

 

Die Vorlage von Rechnungen für Heizmaterial ist nicht erforderlich. 

Heizzuschuss 2017/2018 

Birkenstockturnier -  Sportgemeinschaft Deutsch-Griffen 

Am Samstag, dem 9. September 2017, findet um 13.00 Uhr beim Sporthaus 
das Birkenstockturnier der Sportgemeinschaft Deutsch-Griffen statt. 



Nationalratswahl 2017 

 

WAHLTAG 

15. Oktober 2017 von 8.00 bis 14.00 Uhr 
 

Wahllokal: Gemeindeamtsgebäude 
 

Wahlberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger/innen, die am              
15. Oktober 2017, das 16. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht nicht 
ausgeschlossen sind, in der Gemeinde Deutsch-Griffen den Hauptwohnsitz      
haben und im abgeschlossenen Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 

WÄHLEN MIT WAHLKARTE: 

Wahlberechtigte Personen, die am Wahltag nicht im Wahllokal wählen können, 
haben Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte. 

Bei der Beantragung der Wahlkarte muss der Postweg beachtet werden. Die Ge-
meinde Deutsch-Griffen kann keine Garantie für eine rechtzeitige postalische Zu-
stellung geben, wenn der Antrag erst knapp vor der Wahl gestellt wird. Die Wahl-
karte muss spätestens am Wahltag bei der Bezirkswahlbehörde eingelangt sein. 
Die verschlossene und unterschriebene Wahlkarte kann auch am Wahltag von 
8.00 bis 14.00 Uhr im Wahllokal zur Weiterleitung an die Bezirkswahlbehörde ab-
gegeben werden. 

 

ANTRAGSTELLUNG: 

 

 E-Mail, Fax oder schriftlicher Antrag: bis 11. Oktober 2017 

 Persönlicher Antrag: bis  13. Oktober 2017, 12.00 Uhr 

 Online-Antrag: bis 11. Oktober 2017 (Online-Anträge, die nach dem 11.10. 
gestellt werden, können nur dann angenommen werden, wenn die Wahl-
karte persönlich abgeholt wird.) 

 
 

ERFORDERLICHE ANGABEN UND UNTERLAGEN: 

 

 Vor– und Familienname/Nachname 

 Geburtsdatum und –ort 

 Nachweis der Identität (Kopie Lichtbildausweis, Angabe Reisepass-, Perso-
nalausweis– bzw. Führerscheinnummer inkl. ausstellende Behörde oder 
Handysignatur Bürgerkarte) 

 Wohnadresse u. ev. Zustelladresse 

 Begründung (z.B. Ortsabwesenheit, Bettlägerigkeit) 

 
 

Die telefonische Beantragung von Wahlkarten ist nicht zulässig! 
 

2 Mühlenwanderweg—Hofbauermühle 

Um den Mühlenwanderweg auch in Zukunft zu erhalten, war es notwendig, im Bereich der „Hofbauer-
Mühle“ Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen. 
 
Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, musste der Steg, der über den „Arlsdorfer-Bach“ führt, 
erneuert werden. 
 
Die Sanierung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Firma H-B Holzbau Pichlkastner durch die Mitarbeiter 
des Bauhofes und mit tatkräftiger Unterstützung der Familie Dolliner, vlg. Hofbauer. 
 
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns ganz besonders bei der Familie Dolliner für die Bereitstellung 

von Bauholz für das Geländer und die Umzäunungen. Ganz besonders aber bei Herrn Johann Dolliner und 

Herrn Thomas Dolliner für die tatkräftige Mitarbeit. 

Heiliger Florian beim FF-Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr 

Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Deutsch-Griffen hat    

kürzlich eine Statue des Hl. Florian angeschafft und diese wurde vor dem 

Rüsthaus aufgestellt. 

Der Hl. Florian gilt als Schutzpatron gegen Feuergefahr und für die      

Feuerwehrleute, auch für Berufsstände, die besonders mit Feuer und 

Wasser zu tun haben. 

Im kommenden Jahr ist  im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ die    

Segnung des Hl. Florian vorgesehen. 

Wir wünschen unserer Feuerwehr jedenfalls möglichst wenige Einsätze 

und dass der Schutzpatron immer für deren Sicherheit sorgen möge. 

Der Abfallwirtschaftsverband Völkermarkt-St. Veit/Glan hat uns eine größere Menge von Stofftaschen zur 
Verfügung gestellt, welche beim Einkauf das umweltschädliche Plastiksackerl ersetzen sollen. 
 

Stofftaschen können, solange der Vorrat reicht, im Gemeindeamt mitgenommen werden. 
 

Wir hoffen auf reges Interesse und im Sinne unserer Umwelt auf den bewussten Verzicht des  

Plastiksackerls bei den Einkäufen. 

Stofftasche statt Plastiksackerl 
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Wahlberechtigte, die infolge Bettlägerigkeit, aus Alters-, Krankheits- oder sonstigen Gründen unfähig sind, 
ihr Wahlrecht in einem Wahllokal auszuüben, können im Gemeindeamt beantragen, dass sie ihr Wahl-
recht vor der besonderen Wahlbehörde in ihrer Wohnung oder an einem sonstigen Aufenthaltsort im Ge-
meindegebiet ausüben wollen.   
 
 

Der Antrag kann, wie folgt, gestellt werden. 
 
Schriftlich 
 bis Mittwoch, 11. Oktober 2017 
 bis  Freitag, 13. Oktober 2017, 12.00 Uhr, wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine 

von der Antragstellerin oder vom Antragsteller schriftlich bevollmächtigte Person möglich ist. 
 
Mündlich 
 bis Freitag, 13. Oktober 2017, 12.00 Uhr 
 
 

Die besondere Wahlbehörde wird dann alle Wahlberechtigten, die einen solchen Antrag gestellt haben, 
am Wahltag zum Zwecke der Stimmabgabe aufsuchen. 
 
 

WAHLZEIT BESONDERE WAHLBEHÖRDE: 8.00 bis 13.00 Uhr  
 
Antragsformulare für die Ausstellung einer Wahlkarte und betreffend die Ausübung der Wahl vor der 
besonderen Wahlbehörde erhalten Sie im Gemeindeamt bzw. werden diese auf der Homepage der Ge-
meinde Deutsch-Griffen bereitgestellt. 

Ausübung der Wahl vor der besonderen Wahlbehörde 3 

Wasserzähler ablesen 

Ende Oktober 2017 erfolgt die Jahresabrechnung für die Wasserversorgungsanlagen Deutsch-Griffen und 
Rauscheggen. 
 
Wir bitten alle Abgabepflichtigen, die Zählernummer und den Zählerstand Ihres Wasserzählers/Ihrer Was-
serzähler bis spätestens   10. Oktober 2017 dem Gemeindeamt Deutsch-Griffen telefonisch unter 
04279/7600-10 bzw. per E-Mail: deutsch-griffen@ktn.gde.at oder über die Homepage:  
www.deutsch-griffen.at (Bürgerservice-Online Formulare-Wasserzählerstandmeldung) bekanntzugeben. 

Zählern
ummer: 

Zählerst
and: 

 


